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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Guttenberg

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2023 
in der Gemeinde Guttenberg

A.

Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2023 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2022 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2023 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2023 für 

   die Grundsteuer A 350 v. H.
und für  die Grundsteuer B     341 v. H.

beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird:

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Guttenberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 

Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-
reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Gemeinde Guttenberg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 
Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 02. Januar 2023
Gemeinde Guttenberg
Laaber
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG Stadt Kupferberg

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2023 
in der Stadt Kupferberg

A.

Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2023 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2022 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2023 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2023 für 

 die Grundsteuer A 370 v. H.
und für  die Grundsteuer B     360 v. H.
beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Kupferberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-
reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Kupferberg) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 

Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 02. Januar 2023
Stadt Kupferberg
Michel
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG Markt Ludwigschorgast

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2023 
im Markt Ludwigschorgast

A.

Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2023 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2022 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2023 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2023 für 

 die Grundsteuer A 340 v. H.
und für  die Grundsteuer B     340 v. H.

beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.



1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Markt Ludwigschorgast) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-
reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Markt Ludwigschorgast) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 
Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 02. Januar 2023
Markt Ludwigschorgast
Leithner-Bisani
Erste Bürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG Gemeinde Untersteinach

Öffentliche Bekanntmachung der Grundsteuer 2023 
in der Gemeinde Untersteinach

A.

Durch öffentliche Bekanntmachung wird für alle Grundstücke, de-
ren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten Be-
scheiderstellung nicht geändert haben, die Grundsteuer gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (BGBl I 1973, S. 965, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794)) für das 
Kalenderjahr 2023 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2022 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Vorbehaltlich der Festlegung in der Haus-
haltssatzung 2023 wird daher öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Hebesatz 2023 für 

 die Grundsteuer A 330 v. H.
und für  die Grundsteuer B     330 v. H.

beträgt.

Dementsprechend sind die gleichen Grundsteuerbeträge wie im 
Vorjahr zu zahlen, sofern nicht schriftlich ein neuer Grundsteuer-
bescheid ergeht. Die gesetzlichen Fälligkeiten (§ 28 Abs. 2 GrStG) 
sind aus den zuletzt zugestellten Grundsteuerbescheiden ersicht-
lich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 15.11.) 

B.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

C.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, Stadtsteinacher Str. 17, 
95369 Untersteinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Untersteinach) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-
reuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Gemeinde Untersteinach) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007 
Seite 390) wurde in diesem Rechtsbereich ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 
zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhe-
bung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 

• Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kann auch in elek-
tronischer Form eingeleitet werden. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

• Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuer- bzw. Gewerbe-
steuerpflicht überhaupt oder gegen den Grundsteuer- bzw. Ge-
werbesteuermessbetrag oder den Zuschlag wegen verspäteter 
Abgabe bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind nicht 
mit dem vorbezeichneten Rechtsbehelf geltend zu machen, son-
dern, bei dem Finanzamt anzubringen, das den Messbescheid er-
lassen hat. 

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere wird die Einhe-
bung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO). 

Untersteinach, 02. Januar 2023
Gemeinde Untersteinach
Schmiechen
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG  Markt Thurnau

Realsteuerhebesätze und Festsetzung der Grundsteuer 2023

Mit Beschluss vom 12.12.2022 hat der Marktgemeinderat des 
Marktes Thurnau für das Kalenderjahr 2023 folgende Steuersätze 
(Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern festgesetzt:

Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 345 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)  340 v.H.
Gewerbesteuer   340 v.H.

Damit ist keine Änderung gegenüber dem Kalenderjahr 2022 ein-
getreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für 
das Kalenderjahr 2023 verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert 
hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (BGBl I S. 
965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 
(BGBl I S. 2294), die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 in der 
zuletzt für das Kalenderjahr 2022 veranschlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2023 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-
abgabenbescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind 
an den Fälligkeitstagen auf ein Konto der Marktgemeindekasse 
Thurnau zu überweisen. Soweit dem Markt Thurnau SEPA-Last-
schriftmandate erteilt wurden, werden die Raten bei Fälligkeit 
eingezogen.

Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der 
Marktverwaltung Thurnau, Oberer Markt 28, Zimmer 08, 95349 
Thurnau während der allgemeinen Dienststunden eingesehen wer-
den.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben werden (siehe 2.).

1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird:

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Markt Thurnau, Oberer Markt 28, 95349 Thurnau einzulegen. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth, Friedrich-
straße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit 
der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 
wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist gebo-
ten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Thur-
nau) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

 Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-
reuth, Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Markt Thurnau) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtbehelfsbelehrung:

•  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de)

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

•  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 13/2007) 
wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives 
Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit er-
öffnet zwischen der Widerspruchseinlegung und unmittelbaren 
Klageerhebung. Für mehrere gemeinsame Adressaten eines Be-
scheids setzt die unmittelbare Klageerhebung die Zustimmung 
aller Betroffenen voraus.

•  Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieser Allgemeinverfügung nicht gehemmt, insbesondere die 
Einziehung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten.

•  Kraft Bundesrecht ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

Thurnau, 03. Januar 2023
Markt Thurnau
Martin Bernreuther
Erster Bürgermeister
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Vertretungsbefugnis
- Stadtwerke Kulmbach 43/240

- W -

Wahlbekanntmachung – Feuerwehr
- Freiwilligen Feuerwehr Lehenthal mit der Abteilung Grafen-

dobrach der Stadt Kulmbach 17/91
- Freiwilligen Feuerwehr Leuchau der Stadt Kulmbach 19/108
- Freiwilligen Feuerwehr Katschenreuth der Stadt Kulmbach 

22/124
- Freiwilligen Feuerwehr Höferänger 22/125

Wasserabgabesatzung
- des Marktes Thurnau 43/242
- der Gemeinde Harsdorf 46/261
- des Marktes Kasendorf 46/261, 51/297
- des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Lindauer Grup-

pe 46/261
- der Gemeinde Ködnitz 48/273
- der Gemeinde Rugendorf 48/273, 50/284
- der Gemeinde Himmelkron 49/278
- des Marktes Mainleus 50/287
- des Marktes Marktleugast 50/290
- der Stadt Kulmbach 51/297

Wasserhärte – Bekanntgabe
- Stadtwerke Kulmbach 3/7

Wasserversorgung – Sicherung von…
- Marktleugast 40/224
- Pressecker Gruppe 41/232

Weihnachtsgruß
- 51/291

Widmung von Straßen, Wegen und Feuerlöschteich
- der Gemeinde Neudrossenfeld 4/18
- der Stadt Kulmbach 6/28, 46/262
- des Marktes Kasendorf 7/35
- der Gemeinde Harsdorf 11/56
- des Marktes Marktschorgast 28/164
- des Marktes Wirsberg 45/251


